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Grabräumungen
Die Gemeinde plant Grabräumungen auf vier der insgesamt sechs Friedhöfen (siehe Inserat 
Innenseite). Die Angehörigen wurden - sofern wir sie ausfindig machen konnten - über die 
Aufhebung der Gräber mit einem persönlichen Schreiben informiert. 
Die gesetzliche Mindest-Grabesruhe für Erdbestattungen beträgt 20, für Urnengräber 10 und 
für Kindergräber 15 Jahre. Für manche Angehörige ist es ein schwieriger Moment, wenn das 
Grab ihres Partners, der Eltern oder gar ihres verstorbenen Kindes aufgehoben wird. Dafür 
haben wir grosses Verständnis. Gelegentlich kommt es aber auch vor, dass eine Grabräumung 
umgehend nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gewünscht wird. 
Die Angehörigen werden ersucht, die Grabsteine, Kreuze, Pflanzen usw. bis Samstag, 31. Mai 
2025 zu entfernen. Über Grabmäler und Pflanzen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht geräumt 
werden, verfügt die Gemeinde. Jede Verantwortung und Haftung wird ausgeschlossen. Bei 
Fragen kontaktieren Sie bitte die Gemeinderatskanzlei (T 058 228 76 40 oder per E-Mail doris.
gmuer@nesslau.ch).

Frohe Ostern
Wir wünschen Ihnen bereits heute frohe Ostertage und viel Freude bei der Ostereiersuche. 
Die Verwaltung macht sich ebenfalls auf die Suche, weshalb die Büros wie alle Jahre von Kar-
freitag bis und mit Ostermontag geschlossen sind. Bei einem Todesfall wählen Sie die Nummer 
079 356 18 07, in anderen Notfällen wie z.B. einem Leitungsbruch 079 560 98 20.
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Aus dem Gemeinderat

Mistfreie Strassen
Zu unseren Lieblingsaufgaben gehört es defi-
nitiv nicht - zu ermahnen oder gar zu büssen. 
Aber leider erhalten wir immer wieder Rekla-
mationen oder stellen selber fest, dass nach 
dem Austragen von Gülle, Mist oder nach ei-
nem Viehtrieb die Gemeindestrassen stark 
verschmutzt sind und nicht gereinigt werden. 
Dazu gehört auch Pferdemist.
Das Benutzen einer Strasse oder eines Weges 
hat schonend und unter Rücksichtnahme der 
anderen Verkehrsteilnehmer zu erfolgen. 
Wer Schäden verursacht, hat diese zu behe-
ben. Das Strassengesetz schreibt vor, dass der 
Verursacher einer übermässig verschmutzten 
Strasse zur unverzüglichen Reinigung ver-
pflichtet ist. 
Wir danken allen, die ihre Verantwortung 
wahrnehmen und bitten all diejenigen, die 
dies bisher unterlassen haben, künftig auf 
Strassen oder Wegen liegengebliebene Mist-
resten, Gülle oder Dreck umgehend zu besei-
tigen. Vielen Dank!

Aus der AHV-Zweigstelle

Selbstständig im Nebenerwerb?
Üben Sie eine selbstständige Tätigkeit im Ne-
benerwerb aus? Dann haben Sie sich sicher 
auch schon gefragt, ob eine AHV-Abrech-
nungspflicht besteht.
Eine selbstständige Tätigkeit im Nebenerwerb 
muss nicht in jedem Fall angemeldet werden. 
Erforderlich ist eine Anmeldung, wenn das 
jährliche Einkommen aus dem selbstständi-
gen Nebenerwerb über Fr. 2'500.00 beträgt. 
Übersteigt jedoch das jährliche Einkommen 
die Grenze von Fr. 2'500.00 nicht, ist keine 
Anmeldung notwendig.
Im Online-Portal auf www.svasg.ch/formu-
lare-ahv-beitraege können Formulare her-
untergeladen oder bei der AHV-Zweigstelle 
bezogen werden. 

Grabräumungen

Infolge Ablauf der gesetzlichen Grabesru-
he werden nachfolgende Gräber geräumt:

Friedhof Krummenau
•   9 Erdbestattungen 2002 - 2005
•   4 Urnengräber 2004

Friedhof Neu St. Johann
• 11 Erdbestattungen 2001 - 2002
•   5 Urnengräber 2004 - 2005

Friedhof Nesslau
• 14 Erdbestattungen 2002 - 2003
•   2 Urnengräber 2005

Evang. Friedhof Stein
•   7 Erdbestattungen 2001 - 2003

Aus dem Gemeinderat

Weiteres Wasserprojekt
In der Ausgabe vom 29. Januar haben wir Ih-
nen die im Jahr 2025 geplanten Wasserpro-
jekte vorgestellt. In der Zwischenzeit ist ein 
weiteres Projekt hinzugekommen. Durch den 
Bau eines Einfamilienhauses im Bühl wird die 
Wasser-Hauptleitung in einer Länge von ca. 
30 m verlegt und erneuert. Im Budget 2025 
sind dazu Bruttoausgaben von Fr. 32'000.00 
berücksichtigt.

Schutzwaldpreis gewonnen
Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer 
Forstvereine würdigt besondere Projekte 
zum Erhalt und zur Verbesserung des Schutz-
waldes. In der Kategorie Erfolgsprojekte 
zeichnete sie diesen Monat im südtirolischen 
Brixen das Projekt "Lawinenverbauungs- und 
Aufforstungsprojekt Schilt" aus. Für dieses 
sind die Waldregion 5 Toggenburg sowie die 
Gemeinde Nesslau verantwortlich.
Das Projekt Schilt startete nach mehreren La-
winenniedergängen im Jahr 1942. Über die 
Jahrzehnte wurden unter der Leitung des 
Forstdienstes die Lawinenzüge verbaut und 
aufgeforstet. Die Arbeiten werden auch heu-
te fortgesetzt, damit der Wald seine Schutz-
funktion weiterhin erfüllen kann. 



Baubewilligungen

Junuzi Aqif und Steiner Junuzi Marion, 
Photovoltaikanlagen auf Dächer, Toggen-
burgerstrasse 36 und 36.1, Neu St. Johann
Müller Mathias, Anpassung Garten-
gestaltung mit neuer Stützmauer, 
Ebenhalde 4, Nesslau
Ammann Doris, Sanierung Werkstatt mit 
neuer Balkontüre und Aussentreppe, 
Dickenstrasse 13, Nesslau
Eekers Patricia, Photovoltaikanlage auf 
Dach, Dörfli 327, Stein
Ledergerber Patricia, Installation Photo-
voltaikanlage auf Dach Scheune,
Weid 1947.1, Ennetbühl
Belchior Künzler Terezinha, Fensterersatz, 
Toggenburgerstrasse 6, Neu St. Johann
Stiftung Alterszentrum Churfirsten 
Nesslau, Haus Speer: Erweiterung Aufent-
haltsräume, Churfirstenweg 3, Nesslau
Tiefbauamt Kanton St. Gallen, Einleitung 
Strassenabwasser in Vorderer Weidbach, 
Weid, Schwägalpstrasse, Ennetbühl 
Tiefbauamt Kanton St. Gallen, Erneue-
rung Durchlass Raibach, Schwägalpstrasse, 
Ennetbühl 
Wickli Martin, Fenstersanierung Lärmsanie-
rungsprojekt, Hauptstrasse 69, Nesslau
Signer Michaela, Installation Luft-Wasser-
wärmepumpe mit Aussengerät, Ausser-
betriebsetzung Ölheizung, Gublen-
strasse 1446, Ennetbühl
Nyffeler Beat und Irene, Sanierung Wohn-
haus, Installation Luft-Wasserwärmepumpe 
mit Aussengerät, Brunnenstrasse 39, 
Krummenau
Tobler Haustechnik & Metallbau AG, 
Sanierung Glasfassade Nordwestseite, 
Rutzenbach 1754, Neu St. Johann
Zwingli Hermann, Photovoltaikanlage auf 
Dach, Lutenwilerstrasse 19, Nesslau
Holzer Rainer und Elisabeth, Installation 
Photovoltaikanlage auf Dach, Säge 436, 
Stein

Baubewilligungen

Windler Andrea, Installation Luft-Wasser-
wärmepumpe mit Aussengerät, Schrändli-
Schlatt 2110, Neu St. Johann
Paul Brent Design GmbH, Installation 
Reklametafel, Hauptstrasse 33a, Nesslau
Hinterberger Remo und Flavia, Dach-
sanierung, Einbau Dachfenster, Bekleidung 
Lukarne, Afrüti 849, Ennetbühl
Architektur Schaltegger AG, Montage 
befristete Reklametafeln, Dorf 31, 
Krummenau
Leuthold Niklaus, Umbau Bad und Küche, 
Kirchweg 677, Nesslau
Metzger Philipp, Abbruch Lager mit 
Garage, Ersatzbau Lagerraum, Haupt-
strasse 11, Nesslau
Lieberherr Holzbau, Abbruch und 
Neubau Balkonüberdachung und Sanierung 
Balkongeländer, Dorf 924, Ennetbühl
Politische Gemeinde Nesslau, Leitungs-
erneuerung Au-Rechenweid mit Gewässer-
querung, Nesslau
Brändle Werner und Barbara, Dach-
sanierung und Installation Photovoltaik-
anlage Scheune, Installation Luft-Wasser-
wärmepumpe Wohnhaus, Windegg-Schlatt, 
Ennetbühl
Lusti Hansruedi, Erweiterung Photovol-
taikanlage auf Dach und Fassade Südseite, 
Husegg-Lutenwil 2191.1, Nesslau
Bosshard Alfred, Fenstersanierung, 
Hauptstrasse 71, Nesslau
Güttinger Bernhard und Doris, Einbau 
Dachfenster, Oberhufen-Bühl 2516, Nesslau
Hugger Roger, Umbau Einfamilienhaus, 
Einbau Dachterrasse, Umgebungsgestal-
tung, Wärmepumpe mit Erdsondenboh-
rung, Egg 1547, Krummenau
Dijkstra Albert und Demmer 
Wilhelmina, Installation Photovoltaik-
anlage auf Dach, an Fassade und Geländer, 
Gugen 1098, Neu St. Johann



Papiersammlung
vom 11. April 2025
Nesslau, Neu St. Johann, Bühl, 
Germen, Laad, Lutenwil, Schlatt  
und Schneit
• Altpapier und Karton sind separat 

gebündelt bereitzustellen (keine Plastik-
bänder!).

• Altpapier wird nur gebündelt mitgenom-
men. Papier in Tragtaschen, Säcken oder 
Schachteln wird stehengelassen.

• Kartonschachteln sind zu zerlegen und zu 
bündeln.

• Die Bündel sind vor 07.00 Uhr bereitzu-
stellen. Zu spät bereitgestelltes Papier 
wird stehen gelassen. 

Die Details mit den Sammelstandorten 
können Sie der Website www.nesslau.ch/
Neuigkeiten entnehmen. 
Wird das Sammelgut bis 12.00 Uhr nicht 
abgeholt, können Sie sich bei der Bau-
verwaltung melden (T 058 228 76 45).

Brillensammelaktion

Der Lions Club sammelt Brillen zur Wieder-
verwendung in ärmeren Ländern. Im Foyer 
des Gemeindehauses, Erdgeschoss, steht 
dazu ein Sammelkarton bereit. Sie können 
Ihre alte Brille dort einwerfen. Danke.
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Veranstaltungen und Termine

Donnerstag, 03.04.2025, 15.00 Uhr, 
Bildervortrag - Aus dem Fotografen-All-
tag im australischen Outback, 
Alterszentrum Churfirsten, Luteren-Saal 
Freitag, 04.04.2025, 17.00 Uhr, 
Fassanstrich Toggenburg Märzen, 
Brauerei St. Johann 
Samstag, 05.04.2025, 19.00 Uhr, Live-
konzert Toggenburg Dynamite, 
Brauerei St. Johann 
Mittwoch, 09.04.2025, 14.00 Uhr, 
Seniorennachmittag, Frauenverein 
Ennetbühl, Restaurant Krone, Ennetbühl 
Donnerstag, 10.04.2025, 14.30 Uhr, 
Tanzcafé mit DJ Alexander, Alterszentrum 
Churfirsten, Cafeteria 
Freitag, 11.04.2025, 20.15 Uhr, Chiib-
gmeind, Kreisalpenkorporation Krumme-
nau-Nesslau, Restaurant Krone, Ennetbühl 
Samstag, 12.04.2025, 13.00 und 20.00 
Uhr, Unterhaltung Singchörli und 
Männerchor Laad, Büelensaal, Nesslau 
Samstag, 12.04.2025, 13.30 Uhr, 
Treff12: E-Bike-Tour, Bahnhof, Nesslau 
Sonntag, 13.04.2025, 14.00 - 18.00 Uhr, 
Musigstobete, Hotel Sternen, Nesslau 
Mittwoch, 16.04.2025, 14.00 Uhr, 
Spiel- und Jassnachmittag 50+,  
FraueNesslau, Religionszimmer Kloster  
Neu St. Johann 
Sonntag, 20.04.2025 und Montag, 
21.04.2025, ab 09.30 Uhr, Osterbrunch, 
Bergrestaurant Wolzenalp, Nesslau 
Sonntag, 20.04.2025, 11.00 - 17.00 Uhr, 
Ostereiersuche, Brauerei St. Johann 
Mittwoch, 23.04.2025, 14.00 - 16.00 Uhr, 
Babysitter-Treff/Babysitter stellen sich 
vor, FraueNesslau, Hauptstrasse 18, Nesslau


